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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Rolf Kutzmutz, Dr. Christa Luft,
Eva-Maria Bulling-Schröter, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der PDS
– Drucksache 14/4362 –

Umfang der Hermes-Bürgschaften für das Atomkraftwerk Angra (Brasilien)

Am 27. Juni 1975 unterzeichnete die damals sozialdemokratisch geführte
Bundesregierung trotz heftigen Widerstandes der USA einen Atomvertrag mit
der damaligen brasilianischen Diktatur. Das deutsch-brasilianische Regie-
rungsabkommen, das den Verkauf von 8 Atomkraftwerken und von Anreiche-
rungstechnologie vorsah, wurde als größtes deutsches Exportgeschäft aller
Zeiten gefeiert und rettete die Siemens-Tochter KWU aus einer wirtschaft-
lichen Klemme (taz vom 21. Februar 1998). Dieses Abkommen bildete die
Grundlage für die 1976 abgeschlossenen Verträge zwischen Siemens und dem
brasilianischen Energieversorger Furnas (heute Electronuclear). Das zivile
Atomprogramm geriet aus Finanznot schnell ins Stocken. Die deutsche Bun-
desregierung bestätigte Ende 1991, dass neben den Hermes-Bürgschaften für
deutsche Exportkredite außerdem auch öffentliche Mittel aus dem Bundes-
haushalt für die „wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit“ zur Ver-
fügung gestellt worden seien. Nach eigenen Angaben gab sie dafür rd. 6,5
Mio. DM aus. Es kann nach Angaben der „Deutschen Sektion der Internatio-
nalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in sozialer Verantwor-
tung e. V.“ davon ausgegangen werden, dass das brasilianische Militär dank
des umfassenden Technologietransfers heute über die Option zum Bau von
Atombomben verfügt.

Nach 25 Jahren Bauzeit ging das Kraftwerk Angra 2 im Juli dieses Jahres ans
Netz. Die Initiative Urgewalt spricht in diesem Zusammenhang von einem
ökonomischen Desaster (Kosten 10 Mrd. DM; vgl. taz vom 27. März 2000).
Zurzeit laufen Verhandlungen über die Errichtung eines weiteren Kraftwerkes
– Angra 3. Bisher hat Angra 3 nach Schätzungen der staatlichen Betreiber-
firma Electronuclear ca. 1,5 Mrd. DM gekostet, weitere 3 Mrd. DM Rest-
kosten sind im Gespräch (vgl. Gerhard Dilger, in: 25 Jahre deutsch-brasiliani-
scher Atomvertrag: Kein Grund zum Feiern. Eine Kurzstudie im Auftrag der
Heinrich-Böll-Stiftung, März 2000, S. 3).
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1. Kann die Bundesregierung bestätigen oder dementieren, dass ein Antrag
auf Übernahme einer Hermes-Bürgschaft für den Bau bzw. die Fertig-
stellung des brasilianischen Atomkraftwerkes Angra 3 vorliegt, dieser aber
derzeit ruht?

Es trifft zu, dass der Bundesregierung ein Antrag auf Übernahme von Ausfuhr-
gewährleistungen vorliegt. Die Antragsbearbeitung ruht derzeit.

2. Unter welchen Voraussetzungen könnte eine Bürgschaftsübernahme für
Angra 3 erfolgen und der derzeitige Zustand (Ruhen des Antrags) auf-
gehoben werden?

Über die Übernahme einer Bürgschaft würde nach der Absprache der beteilig-
ten Ressorts unter den Gesichtspunkten der Förderungswürdigkeit und finan-
ziellen Vertretbarkeit entschieden.

3. Liegen ältere Verpflichtungen oder Grundsatzzusagen für dieses Projekt
vor oder bestehen Möglichkeiten zur Umwidmung anderer bereits gewähr-
ter Bürgschaften für dieses Projekt?

Für die Fertigstellung von Angra 3 liegen keine grundsätzlichen Deckungs-
zusagen der Bundesregierung vor. Es gibt auch keine sonstigen Bürgschaften,
die hierfür umgewidmet werden könnten.

4. Wie hoch ist der Gesamtumfang der bereits gewährten Hermes-Deckungen
für die Atomkraftwerke Angra 2 und 3?

Die Ausfuhrbürgschaften für die Atomkraftwerke Angra 2 und 3 belaufen sich
auf insgesamt 4,15 Milliarden DM.

5. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Gesamtumfang der
ausländischen Lieferanteile (ausdifferenziert nach EU-Ländern und Nicht-
EU-Ländern) bei den gewährten Hermes-Bürgschaften?

Der Wert der Zulieferungen aus EU-Ländern beläuft sich auf rd. 47 Mio. DM
(1,15 % des Gesamtauftragswerts); die Zulieferungen aus Nicht-EU-Ländern
umfassen rd. 94 Mio. DM (2,29 % des Gesamtauftragswerts).
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6. Wie bewertet die Bundesregierung das Sicherheitsniveau des Atomkraft-
werkes Angra 2?

Die Bundesregierung führt keine eigenständige Sicherheitsbewertung des
Sicherheitsniveaus des Atomkraftwerkes Angra 2 durch. Die Bewertung der
Sicherheit erfolgt in alleiniger Verantwortung durch die brasilianische Geneh-
migungs- und Aufsichtsbehörde. Der Auslegung von Angra 2 und dem Geneh-
migungsverfahren durch die brasilianische atomrechtliche Genehmigungs- und
Aufsichtsbehörde wurden Sicherheitsanforderungen und Sicherheitspraxis ent-
sprechend der deutschen Referenzanlage unter Berücksichtigung neuer sicher-
heitstechnischer Entwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland zugrunde
gelegt. Im Rahmen des deutsch-brasilianischen Informationsaustausches wurde
die brasilianische Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde über Weiterentwick-
lungen der Sicherheitsanforderungen und der Sicherheitspraxis in Deutschland
unterrichtet.

7. Kann die Bundesregierung bestätigen, dass ein erheblicher Teil der Kom-
ponenten für das Atomkraftwerk Angra 3 bereits vor mehreren Jahren ge-
liefert wurde und wie bewertet sie den Sicherheitsstandard des geplanten
Atomkraftwerkes Angra 3?

Bis Mitte der achtziger Jahre wurden ca. 75 % der Komponenten für Angra 3
nach Brasilien geliefert und dort aus Qualitätssicherungsgründen mit hohem
Aufwand eingelagert. Zum Sicherheitsstandard von Angra 3 wird auf die Ant-
wort zu Frage 6 Bezug genommen.

8. Wie bewertet die Bundesregierung aus heutiger Sicht das deutsch-brasi-
lianische Nuklearabkommen und welche Gründe führten zum Verzicht
auf die Kündigung dieses Abkommens Ende letzten Jahres?

Nachdem das Konzept der Bundesregierung den Ausstieg aus der nationalen
Kernenergie zur Stromerzeugung vorsieht, ist Schwerpunkt der internationalen
Zusammenarbeit die Behandlung von Fragen der nichtverbreitungspolitischen
Absicherung sowie der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes. Diesen
Zielen dient auch das Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland und der Regierung der Föderativen Republik Brasilien über die
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der friedlichen Nutzung der Kernenergie.

9. Zieht die Bundesregierung die Finanzierung und Unterstützung weiterer
Atomanlagen oder anderer Komponenten des Atomvertrages – neben acht
Atomkraftwerken waren in dem Vertrag von 1975 noch die Errichtung
einer Reaktorfabrik, einer Urananreicherungsanlage, einer Wiederaufbe-
reitungsanlage und die Erschließung von Uranvorkommen geplant – auf
brasilianischem Boden in Erwägung und liegen hierzu bereits Anträge
vor?

Nein.
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10. Ist die brasilianische Regierung trotz der Verschuldung des Landes in der
Vergangenheit den Zahlungsverpflichtungen für Angra 2 und 3 nachge-
kommen?

Ja. Teilweise traten zeitliche Verzögerungen auf.

11. Wie hoch ist der Gesamtumfang brasilianischer Zahlungsrückstände auf-
grund von Hermes-Schadensfällen in DM?

Die entschädigten Forderungen betragen 861 997,42 DM.


